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Vorwort zur 14. Auflage

Dieses Buch bietet eine klar strukturierte und an der Systematik des Bürgerlichen Gesetz-
buches angelehnte Einführung in die Grundzüge des bürgerlichen Rechts. Es wendet sich vor
allem an Studierende der Finanzverwaltung und der steuerberatenden Berufe, die sich insbe-
sondere zu Beginn ihrer Ausbildung sowohlmit den Steuerfächern als auchmit den Regelungen
des BGB beschäftigen.

Im Unterschied zu rein zivilrechtlich orientierten Lehrbüchern werden im Rahmen dieses
Lehrbuchs neben der originär zivilrechtlichenMaterie auch die Bezugs- und Berührungspunkte
des Zivilrechts zu den einzelnen Steuerarten dargestellt. Das Ertragsteuerrecht, das Bewer-
tungsrecht sowie das Recht der Verkehrssteuern (insbesondere Umsatzsteuer) können ohne
gründliche Kenntnisse des Zivilrechts nur unzureichend verstanden werden. Die steuerlichen
Hinweise werden sich dem Anfänger zum Teil erst im Laufe der weiteren Ausbildung voll
erschließen. Das Buch ist deshalb auch als zivilrechtliches Begleitmaterial für die gesamte Steu-
erausbildung geeignet.

Mit Hilfe dieses Buches können die Grundzüge des bürgerlichen Rechts durch zahlreiche
leicht verständliche Fälle erarbeitet werden. Der Leser kann exemplarisch lernen, indem er in
den Einzelfällen die abstrakte, für alle Fälle geltende Regelung erkennt und die Technik ihrer
Anwendung durchdringt. Die Übungsfälle in jedemKapitel bieten darüber hinaus eine effektive
Möglichkeit zur Lernzielkontrolle.

Die komplexen Übungsfälle in den Teilen I und J dienen der Prüfungsvorbereitung. Die
Fälle entstammenOriginalprüfungsklausuren an der Hochschule für Verwaltung und Finanzen
Ludwigsburg.

Das Lehrbuch wurde in allen Teilen überarbeitet und auf den aktuellen Stand in Gesetzge-
bung und Rechtsprechung gebracht. Neue Entwicklungen im Privatrecht und im Steuerrecht
wurden berücksichtigt. Eingearbeitet wurden unter anderem verbraucherschützendeVorschrif-
ten undNeuerungen imMietrecht undDienstvertrags-/Arbeitsrecht. Ergänzt wurde im Famili-
enrecht die Darstellung des Unterhaltsrechts, der nichtehelichen Lebensgemeinschaft und der
eingetragenen Lebenspartnerschaft sowie der Leih- und Ersatzmutterschaft.

Wir haben wiederum Vorschläge und Ideen unserer Studierenden und Leser aufgegriffen
und umgesetzt. Das bewährte Konzept einer auf das Wesentliche beschränkten Einführung in
die Grundbegriffe des BGB anhand der Fallmethode, die zugleich die steuerlichen Bezugs-
punkte hervorhebt, wurde beibehalten und vertieft.

Wir wünschen dem Leser beim Studium viel Erfolg und sind für Kritik und Anregungen
weiterhin stets dankbar.

Ludwigsburg, im August 2017 Walter Maier
Dr. Simone Grimm

V
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